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STUDIENQUALITÄTSKOMMISSION 

 

Studienqualitätskommission/Reinck 
Lüneburg, 01.04.2022 

 
Vermerk 

 
 
Beschlussfassung der Studienqualitätskommission im Umlaufverfahren 
gem. § 2 Abs. 1 Satz 4 der Geschäftsordnung des Senats (GO Senat) mit Gültigkeit für die Studienqualitätskommission 
Bezug: Umlaufverfahren vom 24.03.2022 / Drs. U58 WiSe 2021/22 
 
 
 
 
Die Studienqualitätskommission hat im Umlaufverfahren vom 24.03.2022 den folgenden Beschluss gefasst:  
 
„Die Studienqualitätskommission beschließt, den Fakultäten in der Projektkategorie 1 für die beantragten Maß-
nahmen und Projekte im Bewilligungszeitraum Wintersemester 2022/23 und Sommersemester 2023 wie folgt 
Studienqualitätsmittel bereitzustellen: Fakultät Bildung (718.761 Euro), Fakultät Kulturwissenschaften (372.865 
Euro), Fakultät Nachhaltigkeit (309.675 Euro) sowie Fakultät Wirtschaftswissenschaften (710.320 Euro). Das 
Präsidium wird gebeten, im Einvernehmen entsprechend zu beschließen.“ 
einstimmig 
 
 
 
gez. Thies Reinck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kommissionsvorsitzender z.K. 
Mitglieder und Stellvertreter*innen der Studienqualitätskommission z.K. 
Gleichstellungsbeauftragte z.K. 
Leitung internes Rechnungswesen z.K. 


